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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
mit Antwort der Landesregierung
- Drucksache 17/3503 -

Wie steht die Landesregierung zu den Forderungen der Humus- und Erdenwirtschaft hin-
sichtlich der Novellierung der Dingeverordnung?

Anfrage der Abgeordneten Frank Oesterhelweg, Helmut Dammann-Tamke, Dr. Hans-
Joachim Deneke-J6hrens, Hans-Heinrich Ehlen, Otto Deppmeyer, Ingrid Klopp, Christian
Calderone, Ernst-Ingolf Angermann, Lutz Winkelmann, Karin Bertholdes-Sandrock, Clemens
GroRRe Macke und Martin Baumer (CDU) an die Landesregierung,

eingegangen am 13.05.2015, an die Staatskanzlei Gbersandt am 22.05.2015

Antwort des Niedersdchsischen Ministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz namens der Landesregierung vom 19.07.2015,
gezeichnet

Christian Meyer

Vorbemerkung der Abgeordneten

Der Verband der Humus- und Erdenwirtschaft e. V. (VHE) hat am 18.12.2014 eine Kurzstellung-
nahme zum Entwurf der Dingeverordnung verdffentlicht. Darin wird kritisiert, dass Komposte und
Wirtschaftsdiinger zukinftig bezuglich der Ausbringungsgrenze von 170 kg Gesamitstickstoff pro
Hektar gleichgestellt werden. Diese Regelung wird jedoch seitens des VHE als unpraktikabel be-
wertet. Aufgrund der sehr langsamen Pflanzenverfiigbarkeit von Komposten wirden im Zeitpunkt
der Anwendung von Gille mindestens 128 kg/ha pflanzenverfugbar sein, bei der Ausbringung von
Kompost stiinden kurzfristig jedoch nur 7 kg/ha pflanzenverfiigbarer Stickstoff zur Verfligung. Da-
her fordert der Verband, dass nur solche Diinger in die 170-kg/N-Grenze einbezogen werden, die
einen wesentlichen Gehalt an verfiigbarem Stickstoff haben.

Zudem fordert der Verband, die ganzjahrige Ausbringung von organischen Diingemitteln ohne we-
sentlichen Gehalt an verfligbarem Stickstoff auch auf gefrorenem Boden weiterhin zu ermdglichen.

In Erganzung dazu hat der VHE Nord e. V. am 29.01.2015 eine erganzende Stellungnahme vorge-
legt. Hierin sind ergadnzende Erlauterungen zu den oben genannten Punkten sowie weitere Forde-
rungen enthalten, die bei der Novelle der Diingeverordnung bertcksichtigt werden sollten. Dies be-
trifft u. a. die Ausnutzung des Stickstoffs aus organischen Dungern im Jahr des Ausbringens. Hier
sollten auch die Ergebnisse von Untersuchungen des Diungemittels, die durch eine unabhangige
Untersuchungsstelle oder im Rahmen einer Qualitatssicherung festgestellt wurden, herangezogen
werden dirfen. Eine weitere Forderung sieht vor, dass bei der Berechnung des Nahrstoffvergleichs
in Abstimmung mit der nach Landesrecht zustandigen Stelle bestimmte Mengen an Stickstoff, die
der Humusversorgung des Bodens zugerechnet werden kdnnen, als unvermeidliche Verluste be-
ricksichtigt werden,

Vorbemerkung der Landesregierung

Aus dem kurzlich von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK Nds.) vorgelegten Nahr-
stoffbericht in Bezug auf Wirtschaftsdiinger 2013/2014 ergibt sich mit rund 323 000 t Stickstoff und
164 000 t Phosphat nicht nur ein erhebliches Nahrstoffaufkommen aus Wirtschaftsdiinger tierischer
Herkunft, Garresten und anderen organischen Nahrstofftragern, sondern es wurde mit rund
290 000 t auch ein im Bundesvergleich Uberdurchschnittlicher Absatz von Mineraldinger-Stickstoff
fur Niedersachsen ermittelt. Letztlich ergibt sich aus den Berechnungen der LWK Nds. in Bezug auf
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die empfohlene Diingemenge nach Pflanzenbedarf ein Uberschuss von rund 67 000 t Mineraldiin-
ger-Stickstoff entsprechend 26 kg N/ha pro Jahr.

GemaR den Statistischen Berichten zur Abfallentsorgung 2012 des LSN fielen in Niedersachsen
rund 565 000 t Kompost an, wovon rund 370 000 t zur landbaulichen Verwendung kamen. Sowohl
im Nahrstoffbericht der LWK wie auch in der Auswertung zum Basis-Emissionsmonitoring des Lan-
desamts fiir Bergbau, Energie und Geologie wird ein Stickstoffanfall aus Kompostdiingung i. H. v.
rund 4 000 t N/Jahr landesweit angesetzt. Bei mittleren Ausbringmengen von 25t TM/ha werden
bis zu 300 kg N/ha ausgebracht, wovon in der Dungeplanung im ersten Jahr rund 10 % entspre-
chend 30 kg N/ha anzusetzen sind. Des Weiteren weisen neuere Untersuchungen eine Nachwir-
kung bzw. Nachmineralisierung von Stickstoff bei Komposten bis zum siebenten Jahr nach der
Ausbringung von insgesamt rund 40 bis 50 % entsprechend 90 kg N/ha nach®.

Mafgeblicher als die Stickstoffwirkung der Komposte ist jedoch deren Diingewirkung beim Phos-
phat, da vorgenannte Ausbringmenge von 25t TM einer Phosphatgabe von 120 kg/ha entspricht.
Zukunftig wird also in Bezug auf den aktuellen Entwurf der Novelle der Dungeverordnung (DuV)
(Stand 22.06.2015), wonach Phosphatgaben auf normal versorgten Boden maximal in Héhe des
Pflanzenbedarfs (rund 70 kg Phosphat/ha u. J.) ausgebracht werden durfen, die Planung einer
Kompostdiingung noch genauer auf den ordnungsgeméafRen Bedarf des Standorts auszurichten
sein.

Die Emissionswerte aus der Landwirtschaft finden ihren Niederschlag z. B. in der Gewassergiite.
Aufgrund der Bewertung gemaR der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat der Niedersachsische
Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz fur Niedersachsen ermittelt, dass
rund 47 % der Grundwasserkorper wegen diffuser Belastungen mit Nitrat in einem schlechten che-
mischen Zustand sind gegentber dem bundesweiten Durchschnitt von rund 30 %. Es werden da-
her weder die Umweltqualitéatsziele gemaR der EG WRRL noch die gemal der EG-Nitratrichtlinie
erreicht.

Die Landesregierung sieht daher einen erheblichen Handlungsbedarf, das Nahrstoffmanagement
insbesondere fir Wirtschaftsdunger tierischer wie auch pflanzlicher Herkunft, aber auch bei den
Mineraldliingergaben weiter zu optimieren. Aufgrund der bestehenden hohen Emissionswerte sind
dabei grundsatzlich alle Nahrstofftréager in die Betrachtung einzubeziehen.

1. Wie steht die Landesregierung zu der Forderung, hinsichtlich der 170-kg/N-Grenze le-
diglich Dunger einzubeziehen, die wesentliche Gehalte an verfigbarem Stickstoff ha-
ben?

GemaR der alten bestehenden und aufgrund des Entwurfs der Novelle der DUV (Stand 22.06.2015)
werden zu Diingern mit ,wesentlichen Nahrstoffgehalten® solche gezahlt, die mehr als 1,5 % Ge-
samtstickstoff (N) oder 0,5 % Phosphat (P) in der TM enthalten. Die Nahrstoffgehalte von Kompost
sind mit denen von Stapelmist zu vergleichen und sie liegen bei rund 15 kg N/t TM und 6 kg P/t TM
(rund 1,5 % Gesamt-N und 0,6 % Gesamt-P). Die Landesregierung unterstiitzt insofern die Festle-
gung der DUV in ihrer alten und in ihrer geplanten neuen Form und vertritt den Standpunkt, dass
auch Komposte den Diingern mit wesentlichen Nahrstoffgehalten zuzurechnen sind. Weiterhin un-
terstltzt die Landesregierung den entsprechend dem Entwurf der Novelle der DiV fur Komposte
vorgesehenen sehr geringen Ausnutzungsgrad fir Stickstoff in Héhe von 3 bis 5 % bei der Dunge-
planung im Jahr der Ausbringung (Nov. DUV Anlage 3, Zeilen 13 und 14). Damit wird der verzdger-
ten Nahrstofffreisetzung und den weitgehenden Einsatzmdglichkeiten der Komposte im Sinne der
Bodenverbesserung Rechnung getragen.

! Gutser, R. ( 2008): Nahrstoff- und Humuswirkungen bestimmen die Vorziiglichkeit organischer Duinger. Vor-
trag Pflanzenbautagung der LWK Niedersachsen vom 25.01.2008
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2.  Wie steht die Landesregierung zu der Forderung, eine ganzjahrige Ausbringung von
organischen Dungemitteln ohne wesentlichen Gehalt an verfligbarem Stickstoff auch
auf gefrorenem Boden zuzulassen?

In ihrer Stellungnahme zum Entwurf der Novelle der DUV hat die Landesregierung die Position ver-
treten, dass die ganzjahrige Ausbringung fir Festmiste von Huf- und Klauentieren und auch fiir
Komposte mdoglich bleiben muss. Damit wird der bereits unter vorstehender Ziffer 1 beschriebenen
relativ geringen Nahrstoffverfligbarkeit und dem geringen Austragsrisiko dieser Diinger Uber die
Wurzelzone des Bodens Rechnung getragen. Die Ausbringung auf gefrorenem Boden wird hinge-
gen kritisch gesehen, da damit die Gefahr der Erosion bzw. des oberflachlichen Abtrags und die
weitere Eutrophierung der teilweise bereits hoch belasteten niederséchsischen Oberflachengewés-
ser einhergehen kann. Dennoch unterstitzt die Landesregierung, dass Festmiste von Huf- und
Klauentieren sowie Komposte bis max. 60 kg Gesamtstickstoff je Hektar auf gefrorenen Boden auf-
gebracht werden durfen, wenn z. B. der Boden am gleichen Tag auch wieder auftaut und aufnah-
meféhig wird, die Flache bewachsen ist und jegliches Abschwemmen nicht zu befiirchten ist. Bei
strenger Beachtung dieser Regeln und angesichts der bereits genannten geringen unmittelbaren
Dingewirkung insbesondere bei Kompost tragt die Landesregierung auch die in der Novelle der
DUV vorgesehene Regelung, wonach im Einzelfall mit Kompost auch iber 60 kg Gesamtstickstoff
je Hektar auf gefrorenen Boden ausgebracht werden dirfen (Nov. DUV § 5 Abs. 1 letzter Satz).

3.  Wie steht die Landesregierung zu der Forderung, bei der Ausnutzung des Stickstoffs
im Jahr des Ausbringens auch die Ergebnisse von Untersuchungen des Diingemittels,
die durch eine unabhangige Untersuchungsstelle oder im Rahmen einer Qualitétssiche-
rung festgestellt wurden, heranzuziehen?

Das Ausbringen von organisch-mineralischem Dunger darf nur erfolgen, wenn ihre Gehalte an Ge-
samtstickstoff und -phosphat bekannt sind. Diese Gehalte kénnen bisher und auch nach den ge-
planten Regeln der Novelle der DUV (8 3 Abs. 4, Ziffern 2 und 3) auf der Grundlage wissenschaft-
lich anerkannter Messmethoden vom Betriebsinhaber oder in dessen Auftrag ermittelt werden. Die
Landesregierung unterstiitzt diese Vorgaben, wonach auch anerkannte Dritte den Nahrstoffgehalt
der DuUnger ermitteln durfen. Die Festlegung des Ausnutzungsgrads der Diinger sollte jedoch an-
hand der im Entwurf der Novelle der DUV vorgesehenen Pauschalwerte erfolgen, um die Dunge-
planung und auch die diingerechtlichen Kontrollen praktikabel zu halten. Wie bereits unter den o. g.
Ziffern 1 und 2 ausgefuhrt, erméglichen die dort vorgesehenen geringen Pauschalwerte fiir die
Ausnutzung des Stickstoffs i. H. v. 3 bis 5 % auch zukilnftig den weitgehenden Einsatz von Kom-
post in der Dlingeplanung.

4. Wie steht die Landesregierung zu der Forderung, dass bei der Berechnung des Nahr-
stoffvergleichs bestimmte Mengen an Stickstoff, die der Humusversorgung des Bodens
zugerechnet werden kdnnen, als unvermeidliche Verluste gelten sollen?

Bei durchschnittlichen Ausbringmengen fir Kompost mit bis zu 300 kg N/ha werden erhebliche
Stickstoffmengen in den Boden eingebracht, die jedoch bei der Diingeplanung entsprechend den
im Entwurf der Novelle der DUV vorgesehenen Pauschalwerten nur mit 3 bis 5 % angerechnet wer-
den mussen. Insofern ergibt sich vor allem bei Misten und fiir Kompost eine gewisse Diskrepanz
zwischen der Diingeplanung mit nur geringer Anrechnung der Stickstoffgehalte dieser organischen
Dungemittel (8 3 Nov. der DUV) aufgrund verminderter Dingewirkung im ersten Jahr der Ausbrin-
gung und dem Nahrstoffvergleich (8 8 Nov. der DiV) mit weitgehender Beriicksichtigung der Stick-
stoffgehalte. Allerdings sollte der fir den Nahrstoffvergleich zurzeit erlaubte Kontrollwert von
60 (GRUNE) N/ha (gemaR Nov. der DiiV ab 2020 geplant 50 kg N/ha), der fir den Gesamtbetrieb
nicht Uberschritten werden darf (anstatt auf der einzelnen Flachen), ausreichend Reserven fir den
Einsatz von Misten und Komposten im Betrieb darstellen. AuRerdem reichert sich der nicht ange-
rechnete Stickstoff zunachst im Boden an und es ist jedoch davon auszugehen, dass sich langfris-
tig (nach ca. 15 bis 20 Jahren) ein Gleichgewicht zwischen der N-Zufuhr (mit dem Kompost) und
N-Freisetzung (aus dem Kompost) einstellt. Der pauschale Abzug dieser Stickstoffanteile als un-
vermeidbare Verluste bei der Humusversorgung ist daher aus Sicht der Landesregierung im Sinne
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einer pflanzenbedarfsgerechten Nahrstoffversorgung und im Hinblick auf die Vorgaben der EG-Ni-
trat und der EG-WRRL vorgeschriebenen Umweltqualitatsziele nicht sinnvoll.

Letztlich sind in der Novelle der DUV aber auch Landererméchtigungen z. B. zur Beriicksichtigung
von Abziigen bei bestimmten Dingemitteln auf dem Weg zur Berechnung der Nahrstoffvergleiche
moglich (8 8 Abs. 5), worliber nach Abschluss der laufenden diingerechtlichen Novellierungen und
unter Wirdigung des Einzelfalls entschieden werden kann.

(Ausgegeben am 27.07.2015)



	Drucksache 17/3953
	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort der Landesregierung - Drucksache 17/3503 -
	Wie steht die Landesregierung zu den Forderungen der Humus- und Erdenwirtschaft hin-sichtlich der Novellierung der Düngeverordnung?
	Anfrage der Abgeordneten Frank Oesterhelweg, Helmut Dammann-Tamke, Dr. Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, Hans-Heinrich Ehlen, Otto Deppmeyer, Ingrid Klopp, Christian Calderone, Ernst-Ingolf Angermann, Lutz Winkelmann, Karin Bertholdes-Sandrock, Clemens Große Macke und Martin Bäumer (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 13.05.2015
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

